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Bad Salzuflen, ________

___________________
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Straßen NRW

Stapenhorststr. 119

33615 Bielefeld

ANTRAG

Sehr geehrte Damen und Herren,

gem. den Bestimmungen des § 75 VwVfG NRW, 16. BImSchV, beantragen wir die nachträgliche Errichtung von Lärmschutzmaßnahmen im Bereich der Autobahn A2 zwischen den Anschlussstellen Bielefeld und Herford.

Begründung:

Gem. den obigen Bestimmungen ist es Lärm-Betroffenen möglich, nachträglichen Lärmschutz bei abgeschlossenen Straßenbaumaßnahmen zu verlangen, wenn eine nicht *voraussehbare Wirkung* im Bereich des Verkehrslärms vorliegt, indem sich durch eine fehlgeschlagene Verkehrsprognose eine tatsächliche, nicht voraussehbare Lärmentwicklung einstellt und die Abweichung von den prognostizierten Lärmwerten erheblich, d.h. höher als 2,1 dB(A) bei gleichzeitiger Überschreitung der damaligen Grenzwerte, ist.

Eine weitere Voraussetzung ist, dass die Straße erheblich verändert wurde. Gem. Beschluss des Bundesverkehrsministerium gilt der 6-streifige Ausbau einer Autobahn immer als wesentliche Änderung im Sinne des Gesetzes, die Lärmbetrachtung ist gem. den Bestimmungen der *Lärmvorsorge* vorzunehmen, *gleichbedeutend mit den Bedingungen für den Neubau einer Straße.*

Die nicht voraussehbare Wirkung im Bereich des Verkehrslärms liegt hier vor, da im Rahmen der Planfeststellung für den 6-streifigen Ausbau der Autobahn im Jahr 2000 die Verkehrsentwicklung aufgrund der Osterweiterung im Jahr 2004 noch keine Berücksichtigung finden konnte. Die weitere Öffnung der Grenzen nach Osten hat dazu geführt, dass die A2 die mittlerweile mit Schwerlastverkehr meist belastete Autobahn ist. Diese Tatsache konnte in den damaligen Berechnungen zur künftigen Lärmbelastung nicht berücksichtigt werden.

Wie der Zählkarte aus dem Jahr 2005 zu entnehmen ist, liegt der Unterschied im Bereich der Anzahl des Gesamtverkehrs zwischen der Zählstelle Bielefelder Berg und "Durchfahrt" Lockhausen bei ca. 9 %. Berücksichtigt man die aktuellen Verkehrszahlen der Dauerzählstelle Bielefelder Berg von fast 100.000 Fahrzeugen, so ergibt sich eine 

Verkehrsbelastung auf unserem Autobahnabschnitt von fast 91.000 Fahrzeugen. Unberücksichtigt bleibt hier noch, dass *aufgrund der Erhöhung des Transitverkehrs durch die Osterweiterung 2004* der Unterschied zwischen Zählstelle und Durchfahrt wahrscheinlich prozentual noch geringer ausfällt, da sich nur der Transitverkehr erhöht hat, der Ziel- und Quellverkehr für den Großraum Bielefeld jedoch unverändert ist. 

(Insofern sind die genannten 91.000 Fahrzeuge sicherlich noch als zu niedrig anzusehen.)

Damit ist die  Verkehrsprognose  aus dem Jahr 2000 bezüglich des Gesamtverkehrs um mindestens mehr als 11% fehlgeschlagen.

Weitaus bedeutender ist aber die Tatsache, dass der Anteil des LKW-Verkehrs, ganz besonders des Schwerlastverkehrs, mit aktuell 26% weit über den Prognosen liegt.

Liegt der LKW-Anteil über 20% des Gesamtverkehrs gilt bei der Berechnung der Lärmwerte nicht mehr die Regel, dass erst eine Verdoppelung des Gesamtverkehrs eine Erhöhung der Lärmwerte um mehr als 3 dB(A) bewirkt. Vielmehr ist dann nur noch die Lärmbelastung durch die LKW, insbesondere des Schwerlastverkehrs, zu betrachten. Hier heißt es: „eine Erhöhung des LKW-Anteils von mehr als 10% am Gesamtverkehrs bewirkt eine Lärmpegelerhöhung von mehr als 3 dB(A).“ Da die Grenzwerte zur Lärmbelastung bereits im Jahr 2000 teilweise überschritten wurden bzw. nur knapp unterschritten wurden, die Verkehrsbelastung wie beschrieben aber massiv erhöht hat, ist die weitere Überschreitung der Werte sehr wahrscheinlich. Bei einem Verkehrsaufkommen von 100.000,-- Fahrzeugen, einer Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h und einem LKW-Anteil von 25% ergibt sich ein Korridor von 1500m, nachts mehr als 2000m, indem die gesetzlich festgelegten Höchstwerte mit großer Wahrscheinlichkeit überschritten werden.

Zusammenfassung:

Aufgrund der nicht voraussehbaren Wirkung auf den Verkehrslärm durch die Osterweiterung im Jahr 2004, der fehlgeschlagenen Verkehrsprognose, der erheblich fehlgeschlagenen Prognose im Bereich des Schwerlastverkehrs und der damit verbundenen Erhöhung des Lärmpegels um mehr als 2,1 dB(A) und der damit verbundenen Überschreitung der bei der Planung im Jahr 2000 geltenden gesetzlichen Höchstgrenzen zur Lärmbelastung, ist unser Anspruch auf Errichtung nachträglicher Lärmschutzmaßnahmen begründet. Zudem verweisen wir auf  ihre eigene Einschätzung zu der Lärmbelastung für die Anwohner im Rahmen der Planfeststellung zur Tank- und Rastanlage Ravensberger Land.

Zitat:

"Die Planfeststellungsbehörde verkennt in diesem Zusammenhang nicht, dass die Anwohner im Umfeld der A2 ....., zum Teil erheblichen Lärmimmissionen bzw. entsprechenden Vorbelastungen ausgesetzt sind, die nach den Berechnungen in den Untersuchungsräumen bezogen auf das Prognosejahr 2020 im Einzelfall bis zu 70 dB(A) am Tag und 66 dB(A) in der Nacht (Ravensberger Land Nord) bzw. bis zu 68 dB(A) am Tag und 64 dB(A) nachts (Ravensberger Land Süd) betragen.“

„Sie verkennt auch nicht, dass diese Belastungen, die zum Teil und vor allem nachts oberhalb der entsprechenden Grenzwerte der 16. BImSchV liegen, beim vollständigen Neubau einer Straße Lärmschutzansprüche auslösen würden.“....Eine Bewertung der Vorbelastungen bzw. nachträgliche Überprüfung der Lärmberechnungen aus vorausgegangenen Planfestellungsverfahren wie dem für den 6-streifigen Ausbau der A2, wäre in einem etwaigen Verfahren nach § 75 VwVfG NRW vorzunehmen..."

Ihre Antwort sehen wir gern entgegen.

Mit freundlichem Gruß

